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Beschlüsse: 
 

24.03.2015 Hauptausschuss 

024/HA/2015 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses 

 
 
Bemerkungen: 
 
1.) 
Die Oberbürgermeisterin informiert, dass der Investor eine veränderte Höhenfestsetzung im 
Wohngebiet (WA) 1 von 60 cm mehr wünscht. Die Verwaltung befürwortet diese Änderung. 
 
2.) 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr hat der Beschlussvorlage mit der 
o.g. Änderung am 05.03.2015 einstimmig zugestimmt. 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung hat der Beschlussvorlage am 
12.03.2015 einstimmig zugestimmt. 
 
Der Ortsbereit Weststadt hat der Beschlussvorlage am 19.03.2015 einstimmig zugestimmt. 
 
Der Ortsbeirat Neumühle, Sacktannen hat die Beschlussvorlage am 17.03.2015 zur Kenntnis 
genommen. 
 
3.) 
Frau Nagel nimmt Bezug auf Seite 5 der Begründung. Hier ist die Stadtsilhouette – Ansicht 
aus westlicher Richtung – ohne den geplanten Neubau dargestellt.  
Sie bittet darum, eine aktuelle Darstellung dem Protokoll beizufügen. 
 
Herr Nottebaum sichert dieses zu. 
 
4.) 
Die Oberbürgermeisterin stellt die Beschlussvorlage mit der Veränderung der 
Höhenfestsetzung im Wohngebiet 1 von 60 cm zur Abstimmung. 
 
 
Beschluss: 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00238/2015 

  

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 86.13 "Weststadt / Leonhard - Frank - Straße 35" 
Öffentliche Auslegung 

 



  
 

 

 
Der Hauptausschuss beschließt, den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 86.13 
„Weststadt / Leonhard - Frank - Straße 35“ öffentlich auszulegen. Der Auslegungsbeschluss 
ist ortsüblich bekannt zu machen.  
Die veränderte Höhenfestsetzung im Wohngebiet (WA) 1 von 60 cm wird berücksichtigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltung:   0 
 
Beschlussnummer: 
 
024/HA/0152/2015 
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